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Pendlerpauschale mit 20 Cent?

Die SPD erwägt, die Kürzung der Entfernungspauschale um die ersten 20 Entfernungs-kilometer rückgängig zu machen. Allerdings soll im Gegenzug der Kilometersatz auf 25 
bis 20 Cent verringert werden. Das ist nahezu die Hälfte des bis 2003 geltenden Betrages 
– trotz deutlich gestiegener Kosten. Was heißt das für die Pendler?

Die Kürzung des Kilometersatzes ist ein Trick, den die Pendler nicht hinnehmen können, so Uwe Rauhöft, Geschäftsführer des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine (NVL). Nach Auffassung des Verbandes wäre es zwar ein richtiger Schritt, wenn die Regierung das Gesetz eigenständig korrigiert und nicht erst vom Bundesverfassungsgericht dazu gezwungen werden muss. Der Fahrtkostenabzug darf dann jedoch nicht auf anderem Weg gekürzt werden. Mit einem Kilometersatz von 20 Cent würde der Fiskus nach Berechnungen des NVL jährlich fast 2 Milliarden Euro mehr Steuern von den Pendlern einnehmen. Das wäre kaum weniger als die mit der aktuellen Regelung kalkulierten 2,5 Milliarden Euro. 

Für den einzelnen Pendler bedeutet dies weiterhin eine erhebliche Kürzung des Fahrtkostenabzugs. Bei beispielsweise 40 Kilometer Fahrtweg zur Arbeit können nach der derzeitigen Regelung nur noch 50 Prozent des bis 2006 geltenden Betrags an Fahrtkosten abgesetzt werden. Wird die Pendlerpauschale wieder ab dem ersten Kilometer, aber mit einem Satz von 20 Cent eingeführt, beträgt die Kürzung gegenüber der früheren Rechtslage immer noch rund 34 Prozent. 

Eine Kürzung des Kilometersatzes bedeutet ebenso wie der Wegfall der ersten 20 Kilometer, dass eine Einzelgruppe - erwerbstätige Steuerpflichtige mit Fahrtkosten zur Arbeit - steuerlich mehr belastet werden. Dies ist nach Auffassung des NVL sozial ungerecht. 

Darüber hinaus ist eine Verringerung des Kilometersatzes nach Einschätzung des NVL ebenso verfassungswidrig wie eine Kürzung der Kilometer. Wenn berufsbedingte Fahrtkosten steuermindernd abzuziehen sind, so wie dies mehrere Finanzgerichte bis zum Bundesfinanzhof aus dem Grundgesetz ableiten, darf der Gesetzgeber den Umfang nicht nach Belieben kürzen. Pauschalen dürfen deshalb nicht realitätsfremd sein. Geht man für Fahrtkosten mit dem PKW selbst bei Kleinwagen von gegenwärtig etwa 30 Cent pro Kilometer aus, deckt eine Entfernungspauschale von 20 Cent, also von 10 Cent pro gefahrenen Kilometer nur ein Drittel der Aufwendungen ab. Wir würden in diesem Fall weiterhin eine rechtliche Prüfung veranlassen, so Rauhöft. Der NVL fordert deshalb den Gesetzgeber auf, keine Kürzung des Kilometersatzes vorzunehmen. 
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